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- Sport tut Bayern gut.





Versicherungsschutz im Sportverein

Ein Überblick

Teil 3

Bayerische Ehrenamtsversicherung

Zum 1. April 2007 sind mit der Bayerischen Ehrenamtsversicherung ein Sammel-Haftpflicht- und ein Sammel-Unfallversicherungsvertrag für ehrenamtlich / freiwillig Tätige in Kraft getreten. Die Versicherung ist antrags- und beitragsfrei. Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die von der Staatsregierung abgeschlossenen Verträge schützen insbesondere Ehrenamtliche in den vielen kleinen, rechtlich unselbststän​digen Initiativen, Gruppen oder Projekten. 

Hinweis: Wer sich jedoch beispielsweise in öffentlichen Ehrenämtern engagiert, in der Kirche und Wohlfahrtspflege oder im Sport, ist im allgemeinen bereits durch den Träger versichert. 

Was bedeutet das?
Die „Bayerische Ehrenamtsversicherung“ ist nicht anwendbar auf ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein, da für Sportvereine als Mitglieder im BLSV bereits durch die Sportversicherung Versicherungsschutz besteht.

Auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen ist diesbezüglich zu lesen:

„Haftpflichtversicherung: Wer ist nicht versichert?

Ehrenamtliche, für die das hier versicherte Haftungsrisiko anderweitig abgesichert ist.“

„Unfallversicherung: Wer ist nicht versichert?

Personen, für die der Träger / die Vereinigung, für die sie ehrenamtlich tätig sind, bereits eine Unfallversicherung abgeschlossen hat;“

Wer gibt Auskunft?

Ausführliche Informationen und Materialien sind zu finden auf der Homepage des Sozialministeriums:

http://www.stmas.bayern.de/sozialpolitik/ehrenamt/versicherung.htm#download 




Wer ist im BLSV für Versicherungen zuständig?

Im BLSV ist allgemein für Versicherungen zuständig und erteilt Auskunft:

Geschäftsbereich 3, 

Helmut Pestinger Referatsleiter, Tel 089/15702-522, helmut.pestinger@blsv.de

In Zweifels- oder Streitfällen sind Eingaben möglich an den 
BLSV – Versicherungssausschuss, Vorsitzender Herr Bernd Kränzle, Vizepräsident. 
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